
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2001/6/18 2001/17/0055
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.06.2001

Index

L34002 Abgabenordnung Kärnten

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §303 Abs1 litb;

LAO Krnt 1991 §228 Abs1 litb;

Rechtssatz

Änderungen, die erst nach Erlassung des Abgabenbemessungsbescheides eintraten, stellen keine neu

hervorgekommenen Tatsachen oder Beweismittel dar (Hinweis E 24. Jänner 2000, 99/17/0188, ergangen zum

entsprechenden Wiederaufnahmegrund des § 224 Abs 1 lit b NÖ LAO 1977).
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